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Kindergartenklassen im Schuljahr 2021/22, Eröffnung 3. Kindergar-
tenklasse im Schulhaus Buck 

öffentlich 

Ausgangslage 
Die Prognosen der zukünftigen Kindergartenkinder zeigen auf, dass für das erste Kindergar-
tenjahr 2021mit 71 Kinder zu rechnen ist und für das zweite Kindergartenjahr mit 55. Offen 
sind, wie viele Kinder ein drittes Kindergartenjahr besuchen, mögliche Zuzüge und Wegzüge 
sowie Gesuche um Rückstellungen vom Schuleintritt (Kindergarten). Aktuell werden an der 
Schule Lindau 6 Kindergartenklassen geführt. 
 
Gesetzliche Grundlagen und Mengengerüst 
 
Das Volksschulgesetz (§26, Abs. 1) definiert die maximal zulässige dauerhafte Klassengrösse 
und bei Abweichungen die zulässigen Massnahmen. Für den Kindergarten beträgt diese dau-
erhafte maximale Grösse 21 Kinder. 
In Lindau wird bereits heute, ohne zusätzliche Kinder, diese maximale Grösse erreicht und 
teilweise auch überschritten (Grafstal). 
 
Aktuelle Situation: 

 
 
Aufgrund dieser Prognose wird von den Schulleitungen dringend empfohlen, eine siebte Kin-
dergartenklasse zu eröffnen. Die Schulleitungen raten dringend davon ab, die gemäss VSG § 
22 zulässigen Notmassnahmen wie zusätzliche Lektionen für Halbklassenunterricht (dazu 
fehlt uns der Raum) oder Teamteaching (dazu fehlen uns die Lehrpersonen) anzuwenden. 
Hauptsächlich gegen die Anwendung dieser Notmassnahmen sprechen aber pädagogische  
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Überlegungen. Der Schulbeginn (und der Beginn des lebenslangen Lernens) ist absolut prä-
gend und bestimmend für die ganze Schulkarriere. Zudem kommen die Kinder im ersten Kin-
dergartenjahr mit 4 Jahren aus der engen Mutter-Kind-Beziehung in eine reglementierte Ge-
sellschaft, welche soziale Kompetenzen und die notwendige persönliche Entwicklungsreife 
(vom Aus-/Anziehen bis zum Toilettengang) voraussetzt. Diese Voraussetzungen sind nur un-
vollständig gegeben.  
 
Noch offen ist, ob der Kindergarten mit einer halben oder ganzen Klasse (1. + 2. Kindergarten) 
geführt werden soll. Dieser Entscheid kann erst im März 2021 aufgrund der konkreten Anzahl 
Kindergartenkinder gefällt werden.  
 
Notwendig ist dieser Grundsatzentscheid heute, weil davon Stellenplanung, Pensengesprä-
che, Stundenplanung und Raumbeschaffung abhängen. 
 
Erwägungen 
Aufgrund dieser ersten Situationsanalyse ist es ratsam, eine weitere Kindergartenklasse im 
Pavillon Buck zu planen. Der Standort Buck wird deshalb gewählt, weil aktuell nur im SH Buck 
die räumlichen Voraussetzungen für die Bildung einer Kindergartenklasse vorhanden sind. 
Der Standort für einen weiteren Kindergarten beim Schulhaus Bachwis würde grössere Inves-
titionen und bauliche Massnahmen nach sich ziehen, welche auch eine später notwendige 
bauliche Erweiterung der Schulanlage Bachwis störend tangieren würde. Deshalb wird diese 
Möglichkeit nicht weiter verfolgt . 
 
Folgende Massnahmen müssten dafür umgesetzt werden: 
 
- Die 5. Primarklasse im Pavillon Buck wechselt in ein Klassenzimmer im Haupttrakt (heutige 

Schulbibliothek, ein vollwertiges Klassenzimmer, allerdings ohne Gruppenraum) 
- Bereitstellung eines geeigneten Ersatzraumes für die Schulbibliothek  
- Bereitstellen der notwendigen Infrastruktur (Inventar für ein Klassenzimmer Mittelstufe und 

eine Kindergartenklasse), Inventar aus dem aufgelösten KG Dorf oder Neubeschaffung so-
weit notwendig. 
 

Beschluss 
Die Schulpflege, aufgrund der vorstehenden Ausführungen  
 
 

beschliesst 
 
 
1. Aufgrund der Schülerprognosen auf Beginn des Schuljahres 2021/2022 wird eine siebte 

Kindergartenklasse eröffnet. Die notwendigen personellen Ressourcen werden im Rahmen 
der Planung der Vollzeiteinheiten beantragt. 

 
2. Der Bereich Liegenschaften wird beauftragt, einen adäquaten zusätzlichen Raum auf Som-

mer 2021 für die Schulbibliothek im Schulhaus Buck zur Verfügung zu stellen.  
 
3. Der Bereich Liegenschaften wird beauftragt, die notwendige Umzugsplanung (Umzug der 

Schulbibliothek, Umzug Mittelstufenklasse in die ehemalige Schulbibliothek,) zu erstellen 
und den Umzug in Auftrag zu geben. 

 
4. Der Bereich Liegenschaften wird beauftragt, in Absprache mit der Schulleitung die notwen-

dige und fehlende Infrastruktur und Ausrüstung für die beiden Klassenzimmer zu organisie-
ren. 
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5. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Geschäftsleitung Schule 
- Bereich Liegenschaften  
- Ressort Infrastruktur, Gemeinderat 
- Gemeinderat Lindau 
- Homepage 
- Akten  
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 Kurt Portmann Claudia Avino 
 Schulpräsident Leiterin Bildung 
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